
 

Beschlussempfehlung und Bericht  

des Innenausschusses 

zu dem Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU und der FDP 

für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale 

Abgaben 

Drucksache 18/5453 

hierzu: 

Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU und der FDP 

Drucksache 18/6157 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von 

CDU und FDP bei Enthaltung von DIE LINKE und Nichtbeteili-
gung von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzent-
wurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucks. 
18/6157 und der folgenden mündlichen Änderung in zweiter Le-
sung anzunehmen: 
 

 In der Überschrift des Gesetzentwurfs sowie des Änderungsan-
trags werden nach den Worten "Gesetzes über kommunale Abga-
ben" die Worte "und weiterer Gesetze" eingefügt. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 102. Ple-

narsitzung am 27. März 2012 und der Änderungsantrag 
Drucks. 18/6157 am 12. September 2012 vom Präsidenten 
überwiesen worden. 

 
 2. Der Innenausschuss hat zu den Gesetzentwürfen Drucks. 

18/4389 und Drucks. 18/5453 eine öffentliche mündliche An-
hörung durchgeführt. 

 
 3. Der Innenausschuss hat sich in seiner Sitzung am 13. Sep-

tember 2012 mit dem Gesetzentwurf befasst und die unter A 
wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum ausge-
sprochen. 

 
  Davor war der Änderungsantrag mit der oben genannten 

mündlichen Änderung mit dem gleichen Stimmenverhältnis 
angenommen worden.  

 
  Zuvor hat der Innenausschuss den einstimmigen Beschluss 

gefasst, eine schriftliche Anhörung der Kommunalen Spitzen-
verbände zu dem Änderungsantrag Drucks. 18/6157 durchzu-
führen; der Antrag der Fraktion der SPD, die Beschlussfas-
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sung über den Gesetzentwurf zu vertagen, war mit den Stim-
men von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE abgelehnt 
worden. 

 
 
Wiesbaden, 13. September 2012 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Hermann Schaus Horst Klee 
 
 
 
 
Anlage 



Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben 

und weiterer Gesetze 
 

Vom 
 
 

Artikel 1  
 
Das Gesetz über kommunale Abgaben vom 17. März 1970 
(GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

  "§ 6a Abgabenbescheide und Beauftragung Dritter" 

 b) Nach der Angabe zu § 11 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

  "§ 11a Wiederkehrende Straßenbeiträge" 

 c) Die Angabe zum Dritten Teil wird wie folgt ge-
fasst: 

  "D r i t t e r  T e i l 

  Schlussvorschriften 

  § 14 Übergangsvorschrift 

  § 15 Ausführungsvorschriften 

  § 16 Einschränkung von Grundrechten 

  § 17 Inkrafttreten" 
 

1a. In § 1 Abs. 2 wird die Angabe „§§ 3 bis 6“ durch „§§ 
3 bis 6a“ ersetzt. 

 
2. § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

 "(1) Auf kommunale Abgaben sind die folgenden Be-
stimmungen der Abgabenordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht dieses Gesetz oder andere Bundes- oder Landes-
gesetze besondere Vorschriften enthalten: 

 1. aus dem Ersten Teil - Einleitende Vorschriften - 

  a) über den Anwendungsbereich § 2, 

  b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen 
§ 3 Abs. 1, 4 und 5, §§ 5, 7 bis 15, 

  c) über das Steuergeheimnis § 30 mit folgen-
den Maßgaben 

   aa)  die Vorschrift gilt nur für kommu-
nale Steuern, 

   bb)  bei der Hundesteuer darf in Scha-
densfällen Auskunft über Namen 
und Anschrift des Hundehalters an 
Behörden und Schadensbeteiligte 
gegeben werden, 

   cc)  die Entscheidung nach Abs. 4 Nr. 5 
Buchst. C trifft der Gemeindevor-
stand der Gemeinde oder der Kreis-
ausschuss des Landkreises, denen 
die Abgabe zusteht, 
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  d) über die Haftungsbeschränkung für Amts-

träger § 32, 

 2. aus dem Zweiten Teil - Steuerschuldrecht - 

  a) über die Steuerpflichtigen §§ 33 bis 36, 

  b) über das Steuerschuldverhältnis §§ 37 bis 
49, 

  c) über die Haftung §§ 69, 70, § 71 mit der 
Maßgabe, dass die Wörter "oder eine Steu-
erhehlerei" gestrichen werden, §§ 73 bis 75, 
77, 

 3. aus dem Dritten Teil - Allgemeine Verfahrensvor-
schriften - 

  a) über die Verfahrensgrundsätze §§ 78 bis 93, 
§ 96 Abs. 1 bis 6, Abs. 7 Satz 1 und 2, 
§§ 97 bis 99, § 101 Abs. 1,  
§§ 102 bis 110, § 111 Abs. 1 bis 3 und 5, 
§§ 112 bis 115, § 117 Abs. 1, 2 und 4, 

  b) über die Verwaltungsakte §§ 118 bis 133 
mit der Maßgabe, dass in § 126 Abs. 2 und 
in § 132 das Wort "finanzgerichtlichen" 
durch das Wort "verwaltungsgerichtlichen" 
ersetzt wird, 

 4.  aus dem Vierten Teil - Durchführung der Besteue-
rung - 

  a) über die Mitwirkungspflichten §§ 140, 145 
bis 149, § 150 Abs. 1 bis 5, §§ 151 bis 153, 

  b) über das Festsetzungs- und Feststellungsver-
fahren §§ 155, 156 Abs. 2, 157 bis 160, 
162, § 163 Satz 1 und 3, §§ 164 bis 168, 
§ 169 mit der Maßgabe, dass die Festset-
zungsfrist nach Abs. 2 Satz 1 einheitlich 
vier Jahre beträgt, § 170 Abs. 1 bis 3, § 171 
Abs. 1 bis 3, Abs. 3 a mit der Maßgabe, 
dass die Angabe "§ 100 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 101 der Fi-
nanzgerichtsordnung" durch "§ 113 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung" 
ersetzt wird, Abs. 7 bis 14, §§ 191 bis 194, 

 5.  aus dem Fünften Teil - Erhebungsverfahren - 

  a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und 
das Erlöschen von Ansprüchen aus dem 
Steuerschuldverhältnis §§ 218, 219, 221 bis 
223, § 224 Abs. 1 und 2, §§ 225 bis 232, 

  b) über die Verzinsung und die Säumniszu-
schläge § 233, § 234 Abs. 1 und 2, § 235, 
§ 236 mit der Maßgabe, dass in Abs. 3 die 
Angabe "§ 137 Satz 1 der Finanzgerichts-
ordnung" durch "§ 155 Abs. 5 der Verwal-
tungsgerichtsordnung" ersetzt wird, § 237 
Abs. 1 mit der Maßgabe, dass das Wort 
"Einspruch" durch "Widerspruch" und die 
Wörter "eine Einspruchsentscheidung" 
durch "einen Widerspruchsbescheid" ersetzt 
werden, Abs. 2 und Abs. 4 mit der Maßga-
be, dass die Angabe "und 3 gelten" durch 
das Wort "gilt" ersetzt wird, §§ 238 bis 
240, 

  c) über die Sicherheitsleistung §§ 241 bis 248, 
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 6. aus dem Sechsten Teil - Vollstreckung - § 251 

Abs. 3, § 261." 

3. In § 5 Abs. 3 wird nach der Angabe "bis 398" die 
Angabe "und 407" eingefügt. 

 
4. § 5a wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

  "(4) Für das Bußgeldverfahren gelten die §§ 391, 
393, 396, 397, 407 und 411 der Abgabenordnung 
entsprechend." 

 b) In Abs. 5 wird nach dem Wort "Ordnungswidrig-
keiten" die Angabe "in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2353)," eingefügt. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

  "(1) Es kann davon abgesehen werden, kommunale 
Abgaben festzusetzen, zu erheben oder nachzufor-
dern, wenn der Betrag niedriger ist als zehn Euro. 
Von einer Erstattung kann abgesehen werden, 
wenn der Betrag niedriger ist als 2,50 Euro." 

 b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

  "(2) Centbeträge können bei der Festsetzung von 
kommunalen Abgaben auf volle Euro abgerundet 
und bei der Erstattung auf volle Euro aufgerundet 
werden." 

 

6. Nach § 6 wird als § 6a eingefügt: 

"§ 6a 
Abgabenbescheide und Beauftragung Dritter 

 (1) Die Festsetzung und Erhebung mehrerer Abgaben, 
die denselben Abgabenpflichtigen betreffen, können in 
einem Bescheid zusammengefasst werden. 

 (2) Ein Bescheid über Abgaben für einen bestimmten 
Zeitabschnitt kann bestimmen, dass er auch für künfti-
ge Zeitabschnitte gilt, solange sich die Berechnungs-
grundlagen und der Abgabenbetrag nicht ändern. Ab-
gabenbescheide mit Dauerwirkung sind von Amts we-
gen aufzuheben oder zu ändern, wenn die Abgaben-
pflicht entfällt oder sich die Höhe der Abgaben ändert. 

 (3) Die Gemeinden und Landkreise können in ihren 
Gebühren- und Beitragssatzungen bestimmen, dass die 
Ermittlung von Berechnungsgrundlagen, die Abgaben-
berechnung, die Ausfertigung und Versendung von 
Abgabenbescheiden sowie die Entgegennahme der zu 
entrichtenden Abgaben von einem damit beauftragten 
Dritten wahrgenommen werden. Der Dritte darf nur 
beauftragt werden, wenn die ordnungsgemäße Erledi-
gung und Prüfung nach den für die Gemeinden und 
Landkreise geltenden Vorschriften gewährleistet ist. 
Die Gemeinden und Landkreise können sich zur Erle-
digung der in Satz 1 genannten Aufgaben auch der Da-
tenverarbeitungsanlagen Dritter bedienen." 

 
7. § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 "(2) Die Landkreise und die kreisfreien Städte können 
eine Steuer für die Errichtung, Erweiterung und Fort-
führung eines nach den Vorschriften des Hessischen 



- 4 - 
  

Gaststättengesetzes vom [einfügen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des Hessischen Gesetzes zur Neurege-
lung des Gaststättenrechts und zur Bestimmung der zu-
ständigen Behörde nach Art. 238 Abs. 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch sowie zur 
Änderung von Rechtsvorschriften] betriebenen Gast-
stättengewerbes erheben." 

 
8. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

  "(2) Das Gebührenaufkommen soll die voraussicht-
lichen Kosten für den betreffenden Verwaltungs-
zweig nicht übersteigen und in der Regel dessen 
Kosten decken. Die Gebühren sind nach dem Ver-
waltungsaufwand zu bemessen; das Interesse des 
Gebührenpflichtigen kann berücksichtigt werden. 
Enthält ein Rechtsakt der Europäischen Gemein-
schaften Vorgaben für die Höhe der Verwaltungs-
gebühren, sind diese nach Maßgabe des Rechtsakts 
zu bemessen." 

 b) In Abs. 3 wird die Angabe "13 und § 17 Abs. 1 
des Hessischen Verwaltungskostengesetzes in der 
jeweiligen Fassung" durch "13, 16 und 17 Abs. 1 
des Hessischen Verwaltungskostengesetzes in der 
Fassung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 9. Juli 2009 
(GVBl. I S. 253)" ersetzt. 

 
9. § 10 wird wie folgt gefasst: 

"§ 10 
Benutzungsgebühren 

 (1) Die Gemeinden und Landkreise können als Gegen-
leistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen 
Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Die Ge-
bührensätze sind in der Regel so zu bemessen, dass die 
Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Das Gebüh-
renaufkommen soll die Kosten der Einrichtung nicht 
übersteigen. § 121 Abs. 8 der Hessischen Gemeinde-
ordnung bleibt unberührt.  

 (2) Die Kosten nach Abs. 1 sind nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Zu den Kosten 
zählen insbesondere Aufwendungen für die laufende 
Verwaltung und Unterhaltung der Einrichtung, Entgel-
te für in Anspruch genommene Fremdleistungen, an-
gemessene Abschreibungen sowie eine angemessene 
Verzinsung des Anlagekapitals. Bei der Verzinsung 
bleibt der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufge-
brachte Kapitalanteil außer Betracht. Abschreibungen 
dürfen auf beitragsfinanzierte Investitionsaufwendun-
gen nur erfolgen, wenn die zu ihrer Finanzierung er-
hobenen Beiträge jährlich in einem der Abschreibung 
entsprechenden Zeitraum aufgelöst werden. Der Be-
rechnung der Abschreibungen kann der Anschaffungs- 
oder Herstellungswert oder der Wiederbeschaffungs-
zeitwert zugrunde gelegt werden. Der Ermittlung der 
Kosten kann ein mehrjähriger Kalkulationszeitraum 
zugrunde gelegt werden, der fünf Jahre nicht über-
schreiten soll. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende 
dieses Zeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgen-
den fünf Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen 
sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. 

 (3) Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Inan-
spruchnahme der Einrichtung zu bemessen (Wirklich-
keitsmaßstab). Wenn das besonders schwierig oder 
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wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahr-
scheinlichkeitsmaßstab gewählt werden, der nicht in 
einem offensichtlichen Missverhältnis zu der Inan-
spruchnahme stehen darf. In der Satzung können Min-
destsätze festgelegt werden. Die Erhebung einer 
Grundgebühr neben einer Gebühr nach Satz 1 bis 3 ist 
zulässig. 

 (4) Bei der Gebührenbemessung können sonstige 
Merkmale, insbesondere soziale Gesichtspunkte oder 
eine Ehrenamtstätigkeit, berücksichtigt werden, wenn 
öffentliche Belange es rechtfertigen. Dies gilt nicht für 
Einrichtungen mit Anschluss- und Benutzungszwang. 

 (5) Auf die Gebühren können ab Beginn des Erhe-
bungszeitraums angemessene Vorauszahlungen ver-
langt werden.  

 (6) Grundstücksbezogene Benutzungsgebühren ruhen 
als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

 (7) Die Gebührenpflichtigen grundstücksbezogener 
Benutzungsgebühren sind berechtigt, in die Kosten-
rechnung und die Gebührenkalkulation Einsicht zu 
nehmen. § 29 des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18) gilt ent-
sprechend." 

 
10. § 11 wird wie folgt gefasst: 

"§ 11 
Beiträge 

 (1) Die Gemeinden und Landkreise können zur De-
ckung ihres Aufwands für die Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung und Erneuerung ihrer öffentlichen 
Einrichtungen Beiträge erheben. Die Gemeinden sollen 
für den Umbau und Ausbau der öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze (Verkehrsanlagen), der über die lau-
fende Unterhaltung und Instandsetzung hinausgeht, 
Beiträge erheben. Soweit die öffentlichen Verkehrsan-
lagen im Außenbereich liegen, können die Gemeinden 
solche Beiträge (Straßenbeiträge) für die Herstellung, 
den Umbau und den Ausbau erheben. Die Beiträge 
werden von den Grundstückseigentümern erhoben, de-
nen die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrich-
tungen nicht nur vorübergehende Vorteile bietet.  

 (2) Der Aufwand im Sinne des Abs. 1 umfasst auch 
den Wert der von der Gemeinde oder dem Landkreis 
bereitgestellten eigenen Grundstücke im Zeitpunkt der 
Bereitstellung. Er kann nach den tatsächlich entstande-
nen Kosten oder nach Einheitssätzen ermittelt werden. 
Die Einheitssätze sind nach den Kosten festzusetzen, 
die in der Gemeinde oder dem Landkreis üblicherwei-
se durchschnittlich für vergleichbare Einrichtungen 
aufgebracht werden müssen. Bei Beiträgen für lei-
tungsgebundene Einrichtungen (Anschlussbeitrag) 
kann die Aufwandsermittlung für die gesamte öffentli-
che Einrichtung (Globalkalkulation) oder für einen 
sowohl zeitlich als auch hinsichtlich des Baupro-
gramms sowie der bevorteilten Grundstücke repräsen-
tativen Teil der öffentlichen Einrichtung (Rechnungs-
periodenkalkulation) erfolgen. 

 (3) Beiträge können für den Grunderwerb, die Freile-
gung und für nutzbare Teile der Einrichtung selbst-
ständig erhoben werden (Kostenspaltung). Es können 
Teilbeitragssätze festgelegt werden. Verkehrsanlagen 
können auch abschnittsweise abgerechnet werden. Die 
Abschnitte können nach örtlich erkennbaren Merkma-
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len ausgerichtet oder nach rechtlichen Gesichtspunkten 
gebildet werden. 

 

 (4) Bei einem Umbau und Ausbau von Verkehrsanla-
gen nach Abs. 1 Satz 2 bleiben bei der Bemessung des 
Beitrages mindestens 25 Prozent des Aufwands außer 
Ansatz, wenn diese Einrichtungen überwiegend dem 
Anliegerverkehr dienen, mindestens 50 Prozent, wenn 
sie überwiegend dem innerörtlichen Durchgangsver-
kehr dienen und mindestens 75 Prozent, wenn sie 
überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr 
dienen. Bei anderen Einrichtungen bleibt, wenn sie 
neben den Beitragspflichtigen auch der Allgemeinheit 
die Möglichkeit zur Inanspruchnahme bieten, ein An-
teil außer Ansatz, der den Vorteil der Allgemeinheit 
berücksichtigt. 

 (5) Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemessen. 
Dabei können Gruppen von Beitragspflichtigen mit an-
nähernd gleichen Vorteilen zusammengefasst werden. 
Wird eine Beitragssatzung für mehrere gleichartige 
Einrichtungen erlassen und kann der Beitragssatz für 
die einzelnen Einrichtungen in ihr nicht festgelegt 
werden, so genügt es, wenn in der Satzung die Maß-
nahmen, für die Beiträge erhoben werden, nach Art 
und Umfang bezeichnet werden und der umzulegende 
Teil der Gesamtkosten bestimmt wird. 

 (6) Verteilungsmaßstäbe sind insbesondere  

1. die Art der baulichen oder sonstigen Nutzung des 
Grundstücks, 

2. das zulässige oder das tatsächliche Maß der bauli-
chen oder sonstigen Nutzung des Grundstücks, 

3. die Grundstücksflächen. 

 Verteilungsmaßstäbe können untereinander verbunden 
werden. 

 (7) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, ist die erbbauberechtigte Person bei-
tragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuld-
ner.  

 (8) Die Beitragspflicht entsteht mit der Fertigstellung 
der Einrichtung, im Falle einer Teilmaßnahme oder 
einer Abschnittsbildung nach Abs. 3 mit der Fertigstel-
lung des Teils oder Abschnitts der Einrichtung. Wird 
ein Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen An-
schlussmöglichkeit für leitungsgebundene Einrichtun-
gen erhoben, so entsteht die Beitragspflicht, sobald das 
Grundstück an die Einrichtung angeschlossen werden 
kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der Sat-
zung; die Satzung kann einen späteren Zeitpunkt be-
stimmen.  

 (9) Die Beitrags- und Vorausleistungspflichtigen sind 
berechtigt, die Beitragskalkulation und die Aufwands-
ermittlung einzusehen. § 29 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 

 (10) Vorausleistungen können unabhängig vom Bau-
fortschritt und von der Absehbarkeit der Fertigstellung 
bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Bei-
trags ab Beginn der beitragsfähigen Maßnahme erho-
ben werden. Die Vorausleistung ist auf die endgültige 
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Beitragsschuld anzurechnen, auch wenn die Voraus-
leistende oder der Vorausleistende nicht beitragspflich-
tig ist. Dies gilt auch, wenn eine überschüssige Vo-
rausleistung zu erstatten ist. Die Satzung kann Be-
stimmungen über die Ablösung des Beitrags im Gan-
zen vor Entstehen der Beitragspflicht treffen.  

 (11) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem 
Grundstück, im Falle des Abs. 7 Satz 2 auf dem Erb-
baurecht, im Falle des Abs. 7 Satz 3 auf dem Woh-
nungs- oder Teileigentum. 

 (12) Bei einmaligen Beiträgen soll auf Antrag eine 
Zahlung in Raten eingeräumt werden, wenn die Bei-
tragsschuldnerin oder der Beitragsschuldner ein be-
rechtigtes Interesse nachweist. Der Antrag ist vor Fäl-
ligkeit des Beitrags zu stellen. Höhe und Fälligkeit der 
Rate werden durch Bescheid bestimmt, wobei die Bei-
tragsschuld in bis zu fünf aufeinander folgenden Jah-
resraten zu begleichen ist. Der jeweilige Restbetrag ist 
jährlich mit höchstens 3 Prozent über dem zu Beginn 
des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches zu verzinsen. Die Beitrags-
schuldnerin oder der Beitragsschuldner kann am Ende 
jeden Jahres den Restbetrag ohne jede weitere Zins-
verpflichtung tilgen. Die Jahresraten sind wiederkeh-
rende Leistungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung in der im BGBl. Teil III, Gliede-
rungsnummer 310-14, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2582)." 

 
11. Nach § 11 wird als § 11a eingefügt: 

"§ 11a 
Wiederkehrende Straßenbeiträge 

 (1) Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, 
dass anstelle der Erhebung einmaliger Beiträge die 
jährlichen Investitionsaufwendungen für den Umbau 
und Ausbau ihrer öffentlichen Verkehrsanlagen als 
wiederkehrende Beiträge auf die im Abrechnungsge-
biet nach Abs. 2a oder 2b gelegenen Grundstücke ver-
teilt werden. Der wiederkehrende Beitrag wird für den 
besonderen Vorteil erhoben, der durch die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme der im Abrechnungsgebiet gele-
genen Verkehrsanlagen geboten wird; er darf aus-
schließlich für die in Satz 1 genannten Investitions-
maßnahmen verwendet werden.  

 (2) Die zu einem Abrechnungsgebiet zusammengefass-
ten Verkehrsanlagen bilden eine einheitliche kommu-
nale Einrichtung. Die Abrechnungsgebiete sind in der 
Satzung zu bestimmen. Die Bildung der Abrechnungs-
gebiete nach Abs. 2a ist zu begründen. Die Begrün-
dung ist der Satzung beizufügen. 

(2a) Die Bildung eines Abrechnungsgebiets, in dem 
die Verkehrsanlagen in einem räumlichen und funktio-
nalen Zusammenhang stehen, kann insbesondere des-
halb gegeben sein, wenn die Verkehrsanlagen 

1. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le der Gemeinde liegen oder 

2. innerhalb selbstständiger städtebaulicher Einheiten 
liegen oder  

3. innerhalb einzelner Baugebiete (§ 1 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
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132), geändert durch Gesetz vom 22. April 1993 
(BGBl. I S. 466)) liegen. 

(2b) In der Satzung können auch sämtliche Verkehrs-
anlagen eines Ortsteils oder eines Ortsbezirks als Ab-
rechnungsgebiet im Sinne einer einheitlichen kommu-
nalen Einrichtung bestimmt werden. 

 (3) Bei der Ermittlung des Beitragssatzes kann anstelle 
der jährlichen Investitionsaufwendungen vom Durch-
schnitt der im Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu er-
wartenden Aufwendungen ausgegangen werden. Wei-
chen nach Ablauf dieses Zeitraums die tatsächlichen 
von den im Durchschnitt erwarteten Aufwendungen 
ab, ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre 
entsprechend auszugleichen. Der Beitragssatz kann 
auch in einer gesonderten Satzung festgelegt werden. 

 (4) Bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags 
bleibt ein dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechen-
der Anteil (Gemeindeanteil) außer Ansatz. Der Ge-
meindeanteil ist in der Satzung festzulegen und muss 
dem Verkehrsaufkommen entsprechen, das nicht den 
Beitragsschuldnern zuzurechnen ist. Er beträgt min-
destens 25 Prozent. 

 (5) Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des 
31. Dezember für das abgelaufene Jahr. Auf die Bei-
tragsschuld können ab Beginn des Kalenderjahres an-
gemessene Vorauszahlungen verlangt werden. 

 (6) Durch Satzung haben die Gemeinden Überleitungs-
regelungen für die Fälle zu treffen, in denen Erschlie-
ßungsbeiträge oder Ausgleichsbeträge nach dem Bau-
gesetzbuch oder Kosten der erstmaligen Herstellung 
aufgrund von Verträgen zu leisten sind oder geleistet 
wurden. Entsprechendes gilt, wenn von einmaligen 
Beiträgen nach § 11 auf wiederkehrende Beiträge oder 
von wiederkehrenden auf einmalige Beiträge umge-
stellt wird. Die Überleitungsregelungen sollen vorse-
hen, dass die betroffenen Grundstücke für einen Zeit-
raum von höchstens 25 Jahren seit der Entstehung des 
Beitragsanspruchs bei der Ermittlung des wiederkeh-
renden Beitrags nicht berücksichtigt und auch nicht 
beitragspflichtig werden. Bei der Bestimmung des 
Zeitraums nach Satz 3 sollen die übliche Nutzungsdau-
er der Verkehrsanlagen und der Umfang der einmali-
gen Belastung berücksichtigt werden. Der Zeitraum 
soll fünf Jahre nicht unterschreiten. 

 (7) Stellen Gemeinden von wiederkehrenden Beiträgen 
auf einmalige Beiträge nach § 11 um, sind vor der 
Umstellung geleistete Beiträge auf den nächsten Bei-
trag anzurechnen. In der Satzung ist der Umfang der 
Anrechnung nach Satz 1 zu bestimmen; dabei ist der 
Zeitraum der üblichen Nutzungsdauer der Verkehrsan-
lagen zu berücksichtigen. Wiederkehrende Beiträge, 
deren Zahlung, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Ent-
stehung der Beitragspflicht nach § 11 Abs. 8, länger 
als der Zeitraum der üblichen Nutzungsdauer zurück-
liegt, können auf den einmaligen Beitrag nicht ange-
rechnet werden. 

 (8) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 11 
entsprechend, soweit nicht § 11a besondere Vorschrif-
ten enthält." 

 
12. § 12 wird wie folgt geändert: 

 a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

 b) Als Abs. 2 wird angefügt: 
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  "(2) Die Durchführung der Maßnahme kann von 

der Entrichtung einer angemessenen Vorauszah-
lung abhängig gemacht werden." 

 
13. In § 13 Abs. 1 werden die Wörter "vom Minister des 

Innern" durch "von der für kommunale Angelegenhei-
ten zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister" und die Wörter "vom Minister für Wirt-
schaft und Technik" durch "von der für den Tourismus 
zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen 
Minister" ersetzt. 

 
14. § 14 wird wie folgt gefasst: 

"§ 14 
Übergangsvorschrift 

(1) § 10 Abs. 2 Satz 4 in der Fassung dieses Gesetzes 
gilt erstmals bei der Bemessung von Benutzungsgebüh-
ren, die für einen Zeitraum festgesetzt werden, der am 
1. Januar 2014 beginnt. Bei einer bereits vor diesem 
Datum begonnenen Abschreibung des Vermögensge-
genstands ist bei der Beitragsauflösung ab dem 1. Ja-
nuar 2014 vom Restbuchwert der Beiträge auszugehen, 
der anteilig dem verbleibenden Abschreibungszeitraum 
entspricht. Beiträge, die vor dem 1. Januar 1984 erho-
ben worden sind, gelten als am 31. Dezember 2013 
vollständig aufgelöst. 

(2) § 10 Abs. 2 Satz 7 in der Fassung dieses Gesetzes 
gilt auch für Kostenüberdeckungen und Kostenunterde-
ckungen, die vor dem Inkrafttreten des Art. 1 Nr. 9 
(§ 10) dieses Gesetzes entstanden sind. 

(3) § 11 Abs. 10 Satz 2 und 3 in der Fassung dieses 
Gesetzes findet auf diejenigen Vorausleistungen keine 
Anwendung, wenn der Vorausleistungsbescheid vor 
dem 1. Januar 2013 zugegangen ist." 

 
15. Die §§ 15 und 16 werden aufgehoben. 
 
16. Der bisherige § 17 wird § 15 und die Wörter "Der 

Minister des Innern erläßt" werden durch "Die für 
kommunale Angelegenheiten zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister erlässt" ersetzt. 

 
17. Die bisherigen §§ 17a und 18 werden die §§ 16 und 

17. 
 
 

Artikel 1a 
Änderung des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit 
 
Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1969 
(GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angaben zum Fünften Abschnitt werden wie 
folgt gefasst: 

 "Fünfter Abschnitt: Gemeinsame kommunale An-
stalt  

§ 29a   Allgemeines 
§ 29b   Grundlagen". 

b) Die bisherige Angabe Fünfter Abschnitt wird neuer 
Sechster Abschnitt, die bisherige Angabe Sechster 
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Abschnitt wird Siebenter Abschnitt, die bisherige 
Angabe Siebenter Abschnitt wird Achter Abschnitt. 

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben 
können kommunale Arbeitsgemeinschaften und 
Zweckverbände gebildet, öffentlich-rechtliche Verein-
barungen geschlossen und gemeinsame kommunale 
Anstalten gebildet werden, soweit nicht durch Gesetz 
eine besondere ausschließliche Rechtsform für die Zu-
sammenarbeit vorgeschrieben ist." 

3. Nach § 29 wird folgender neuer Fünfter Abschnitt 
eingefügt: 

 
"Fünfter Abschnitt 

Gemeinsame kommunale Anstalt 
 

§ 29a 
Allgemeines 

 
(1) Gemeinden und Landkreise können zur gemeinsa-
men Aufgabenerfüllung Unternehmen und Einrichtun-
gen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts unter ihrer gemeinsamen Trägerschaft als ge-
meinsame kommunale Anstalt errichten oder bestehen-
de Regie- und Eigenbetriebe im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge in eine gemeinsame kommunale An-
stalt umwandeln. 

(2) Eine gemeinsame kommunale Anstalt entsteht 
durch Vereinbarung 

1. ihrer Errichtung, 

2. einer Beteiligung als Träger an einer Anstalt im 
Sinne des § 126a Abs. 1 der Hessischen Gemein-
deordnung oder 

3. der Verschmelzung von Anstalten im Sinne des 
§ 126a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
mindestens zweier Gemeinden oder Landkreise im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge. 

(3) An einer gemeinsamen kommunalen Anstalt kön-
nen sich weitere Gemeinden und Landkreise sowie 
Anstalten im Sinne des § 126a Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung als Träger beteiligen. Gemeinsame 
kommunale Anstalten können im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge miteinander und mit Anstalten im Sin-
ne des § 126a der Hessischen Gemeindeordnung ver-
schmolzen werden. 

(4) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. § 10 Abs. 1 Satz 1 KGG gilt entspre-
chend. Änderungen der Satzung sind der Aufsichtsbe-
hörde anzuzeigen. § 127a der Hessischen Gemeinde-
ordnung gilt entsprechend. 

(5) Jede Maßnahme nach Abs. 1 bis 3 ist zusammen 
mit den hierzu erlassenen Satzungsregelungen von den 
Gemeinden und Landkreisen in ihren jeweiligen Be-
kanntmachungsorganen, die unmittelbar oder mittelbar 
Träger der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind, 
öffentlich bekannt zu machen. Ist in den Satzungsrege-
lungen kein späterer Zeitpunkt bestimmt, so wird die 
betreffende Maßnahme am Tag nach der letzten öffent-
lichen Bekanntmachung wirksam. 
 



- 11 - 
  

§ 29b 
Grundlagen 

 
(1) Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gilt für 
die gemeinsame kommunale Anstalt § 126a der Hessi-
schen Gemeindeordnung entsprechend. Für die staatli-
che Aufsicht über die gemeinsame kommunale Anstalt 
gilt § 35 entsprechend. 

(2) Im Rahmen der Vereinbarung nach § 29a Abs. 2 
legen die beteiligten Gemeinden und Landkreise die 
Satzung der gemeinsamen kommunalen Anstalt fest. In 
der Satzung sind die Rechtsverhältnisse der gemeinsa-
men kommunalen Anstalt und das Verfahren zur Än-
derung der Satzung zu regeln. Für den Inhalt der Sat-
zung gilt § 126a Abs. 2 HGO entsprechend. Die Sat-
zung der gemeinsamen kommunalen Anstalt muss auch 
Angaben enthalten über 

1. die Träger der Anstalt, 

2. den Sitz der Anstalt, 

3. den Betrag der von jedem Träger der Anstalt auf 
das Stammkapital zu leistenden Einlage, 

4. den räumlichen Wirkungsbereich der Anstalt, wenn 
ihr hoheitliche Befugnisse übertragen werden oder 
sie satzungsbefugt ist, 

5. die Sitz- und Stimmverteilung im Verwaltungsrat, 

6. die Verteilung des Vermögens der Anstalt und des 
Personals im Fall der Auflösung und des Austritts 
eines Trägers, 

7. das für die Prüfung des Jahresabschlusses und La-
gebericht zuständige Rechnungsprüfungsamt. 

(3) Dem Verwaltungsrat der gemeinsamen kommuna-
len Anstalt gehören mindestens Bürgermeister oder 
Landräte ihrer Träger an. Der Verwaltungsrat be-
stimmt aus seiner Mitte den Vorsitz. 

(4) Die Träger können ihre Verwaltungsratsmitglieder 
in wichtigen Angelegenheiten anweisen, wie sie im 
Verwaltungsrat abzustimmen haben. 

(5) Soweit die Träger für die Verbindlichkeiten der 
gemeinsamen kommunalen Anstalt einzutreten haben, 
haften sie als Gesamtschuldner. Der Ausgleich im In-
nenverhältnis richtet sich vorbehaltlich einer abwei-
chenden Regelung in der Anstaltssatzung nach dem 
Verhältnis der von jedem Träger der gemeinsamen 
kommunalen Anstalt auf das Stammkapital zu leisten-
den Einlage. 

(6) Über Änderungen der Satzung und die Auflösung 
der gemeinsamen kommunalen Anstalt beschließt der 
Verwaltungsrat. Die Änderung der Aufgabe der ge-
meinsamen kommunalen Anstalt, Veränderungen der 
Trägerschaft, die Erhöhung des Stammkapitals, die 
Verschmelzung sowie die Auflösung der gemeinsamen 
kommunalen Anstalt bedürfen der Zustimmung aller 
Träger. Änderungen der Satzung der gemeinsamen 
kommunalen Anstalt sind in den Bekanntmachungsor-
ganen ihrer Träger öffentlich bekannt zu machen." 

4. Der bisherige Fünfte Abschnitt wird neuer Sechster 
Abschnitt, der bisherige Sechste Abschnitt wird Sie-
benter Abschnitt, der bisherige Siebente Abschnitt 
wird Achter Abschnitt." 
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Artikel 2  
Ermächtigung zur Neufassung 

 
Die für kommunale Angelegenheiten zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, das 
Gesetz über kommunale Abgaben in der sich aus diesem 
Gesetz ergebenden Fassung in neuer Paragrafenfolge und mit 
neuem Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten 
im Wortlaut zu beseitigen. 
 
 

Artikel 3  
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. [einfügen: Kalendermonat nach dem 
Verkündungsdatum] 2012 in Kraft. Abweichend von Satz 1 
tritt Art. 1 Nr. 9 am 1. Januar 2013 in Kraft. 
 


